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8 In Kürze

Verordnung
über die Ausbildungsdienste geändert

Pferdezentrum Bern

rl. Der Bundesrat hat Kenntnis

genommen, dass die Eidgenös-
sische Militärpferdeanstalt EM-
PFA ihren Betrieb auf Ende
1996 einstellt. Das Nationale
Pferdezentrum Bern NPZB
übernimmt als Nachfolgeinsti-
tution den Auftrag, Pferde für
die Armee auszubilden und zu
liefern.

«Swiss Army»

tk. Das EMD will die Marke
«Swiss Army» besser vor
unkontrollierter und miss-
bräuchlicher Verwendung
schützen. Nur qualitativ hoch-
stehende Produkte schweizeri-
scher Elerkunft sollen mit die-
sern Label versehen werden
dürfen.

Schweizer Gelbmützen

uk. Der Bundesrat hat beschlos-

sen, die Unterstützung der
OSZE-Mission in Bosnien-
Flerzegowina durch eine
schweizerische Logistikeinheit
(Swiss Headquarter Support
Unit, SHQSU) bis Ende 1997

zu verlängern. Zum Einsatz
kommen bis zu maximal 65

Spezialisten aus verschiedenen
militärischen und zivilen Berei-
chen.

Partnerschaft für den Frieden

zfg. Die Schweiz ist als 27.
Staat der Nato-Partnerschaft für
den Frieden beigetreten (11.
Dezember). Bundesrat Cotti
hob in seiner Ansprache her-

vor, dass damit nicht einer
Nato-Mitgliedschaft vorgespurt
werde und dass die Schweiz
im Rahmen von PfP auch kei-
ne Militärkooperationen anstre-
be.

Die mit der Armee '95 bisher
gemachten Erfahrungen und
insbesondere die aus dem Trup-
penalltag gewonnenen Erkennt-
nisse haben zu einer weiteren
Optimierung des Reformprozes-
ses geführt. Der Bundesrat hat
entsprechende Änderungen in
der Verordnung über die Aus-
bildungsdienste (VAD) gutge-
heissen, die auf den 1. Januar
1997 in Kraft getreten sind.

H.A./-r. Die VAD-Revision um-
fasst im wesentlichen die folgen-
den Punkte:

- Überzählige angehende Trup-
peneinheitskommandanten kön-

nen, im Einverständnis mit dem
Kommandanten ihres Grossen
Verbandes, höchstens 19 Tage
des Praktischen Dienstes (des
früheren «Abverdienens»)
zugunsten ihres Grossen Ver-
bandes leisten.

- Der alljährlich stattfindende
Wiederholungskurs von 12

Tagen wird ausdrücklich zur
Ausnahme und entsprechend mit
«Ausnahmemodell» bezeichnet.
Der jedes zweite Jahr stattfm-
dende WK von 19 Tagen erhält
die Bezeichnung «Grundmo-
dell».

- Im Ausnahmemodell erfolgt die
taktisch-technische Fortbildung
der Offiziere fortan entweder in
Form eines (reduzierten) tak-
tisch-technischen Kurses oder in
Form eines taktisch-technischen
Unterrichts (taktisch-technische
Schulung).

- Offiziere, die im Ausnahmemo-
dell Dienst leisten, können
innerhalb eines Zeitraums von
zwei Jahren zu höchstens 38

Diensttagen aufgeboten werden.

- Die ausbildungsunterstützenden
Dienste werden präziser defi-
niert und gelten als Ausbil-
dungsdienste der Formationen.

- Truppenkommandanten können,
im Einverständnis mit dem
Kommandanten ihres Grossen
Verbandes, ihren Praktischen
Dienst von 12 Wochen um
höchstens 28 Tagen in Form von
ausbildungsunterstützenden
Diensten verlängern. Damit wird
erreicht, dass sie ihre Einheit
während der ganzen Dauer der
Rekrutenschulen führen.

- Unteroffiziere können, vor allem
während der ersten drei Wochen
einer Rekrutenschule, zur Unter-
Stützung der Zugführer ausbil-
dungsunterstützende Dienste lei-
sten.

Eugenie Pollak Iselin

Am 5. Dezember fand an der
österreichischen Landesverteidi-
gungsakademie (LVAk) ein Vor-
trag der ranghöchsten Frau in
der Schweizer Armee, Brigadier
Pollak Iselin, statt.

-r. Sie referierte zum Thema «Die
Ausbildung von Frauen in der

Schweizer Armee; Erfahrungen
und Konsequenzen». Dazu schrieb
«Der Soldat» u.a.: «Diskriminie-
rend sei es, nach Meinung von
Frau Pollak, wenn man Frauen zu
Kampfaufgaben ausbilde, sie aber
im Ernstfall nicht für solche ver-
wenden wolle. - Sexuelle Belästi-

gung käme in der Schweizer
Armee nicht vor und sei daher
kein Thema, betonte Frau Pollak
in diesem Referat vor Damen und
Herren aus dem BKA, dem BMUK
und dem BMLV».
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